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 Veröffentlicht am 19.10.1966

Norm

EO §35 Ad

Rechtssatz

Beantragt der betreibende Gläubiger Bewilligung der Exekution, obwohl er die Forderung einem Dritten abgetreten

hat, so kann der Verpflichtete darauf eine Oppositionsklage stützen.
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